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                              Wirtschaftsplan 

                                    des 

                           Eigenbetriebs Betriebshof 

                           für das Wirtschaftsjahr 

                                   2020 

   Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat  
   der Gemeinderat am 06.02.2020 folgenden Wirtschaftsplan für das  

Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen. 

   Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird festgesetzt: 

   1. im Erfolgsplan mit  
      -Erträgen in Höhe von 2.804.000 € 
      -Aufwendungen in Höhe von 2.794.000 € 
      -Jahresgewinn in Höhe von 10.000 € 

      im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von 902.000 € 

   2. den im Vermögensplan vorgesehenen  
      Kreditaufnahmen in Höhe von 530.000 € 

   3. dem Höchstbetrag der Kassenkredite   
      in Höhe von 750.000 € 

Hechingen, den 07.02.2020 
                                         Philipp Hahn 
                                         Bürgermeister 
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Vorbemerkungen                     

Rechtliche Grundlagen 

Der Eigenbetrieb Betriebshof ist ein Eigenbetrieb im Sinne der  
§§ 96 und 102 - 103 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Das 
Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz)vom 
08. Januar 1992 (Gesetzblatt S. 21 ff) und die Verordnung des 
Innenministeriums zur Durchführung des Eigenbetriebsgesetzes vom 07. 
Dezember 1992 (Gesetzblatt S. 776 ff) bestimmen Form und Inhalt des 
Wirtschaftsplanes. 

Insbesondere gelten die §§ 4 - 9 und 12 - 17 des Eigenbetriebs-
gesetzes sowie die §§ 1 - 4 der Durchführungsverordnung. Nach  
§ 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes besteht der Wirtschaftsplan aus 
dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. 

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des 
Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO). 

Der Vermögensplan muss alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des 
Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Änderungen des 
Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes 
ergeben, sowie die Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Abs. 1 
Eigenbetriebs-VO). 

Der Finanzierungsplan gibt eine Übersicht über die Entwicklung der 
Ausgaben und der Deckungsmittel für die folgenden drei 
Wirtschaftsjahre (§ 4 Eigenbetriebs-VO). 

Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebes Betriebshof sind im Übrigen 
im Rahmen des § 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch Betriebssatzung vom 
17. November 2005 geregelt. 
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V o r b e r i c h t 

I. Allgemeines 

Gegenstand des Unternehmens sind die Unterhaltungsarbeiten in den 
Bereichen Straßen, Straßenbeleuchtung, Stadtreinigung mit 
Winterdienst, Sport- und Spielplätze, Park und Garten sowie Gewässer 
der Stadt Hechingen. 

Im Zuge der Verwaltungsmodernisierung wurde mit Gemeinderatsbeschluss 
vom 13.05.2004 die Gründung des Eigenbetriebs „Betriebshof“ 
beschlossen. 
Der bis dahin im städtischen Haushalt als Regiebetrieb geführte 
„Bauhof“ wurde zum 01.01.2005 den Städtischen Werken zugeordnet. 

Mit der Umwandlung des „Städtischen Bauhofes“ in einen Eigenbetrieb 
wurde dieser Betriebszweig strukturell auf die Basis eines 
Wirtschaftsbetriebs umgestellt. Der Eigenbetrieb muss dabei nach 
marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten kalkulieren und handeln. 
Die sozialen Komponenten sollten dabei nicht außer Acht gelassen 
werden. 

Für eine  Übergangszeit  von  3 Jahren  wurden   dem    Eigenbetrieb  
Betriebshof weitgehend Aufträge im  Innenverhältnis  durch  die Fach- 
bereiche der Stadt Hechingen zu 100 % zugesichert. Zum 
Wirtschaftsjahr 2009 wurde die Auftragsgarantie auf 90 % 
zurückgefahren, d. h. die Fachbereiche und Ortschaften können als 
Auftraggeber 10 % ihres Bewirtschaftungsbudgets fremd vergeben, 
soweit der Betriebshof die Tätigkeit nicht günstiger erledigen kann. 

Neben dem Eigenbetrieb Betriebshof gehören zu den Städtischen Werken  
die Stadtwerke Hechingen und der Eigenbetrieb Entsorgung. 

II. Betriebshof 

1. Wirtschaftsjahr 2018 und 2019 

Das Wirtschaftsjahr 2018 schloss mit einem Gewinn von 31.880 € ab. 
Die Einnahmen betrugen rd. 2.428.676 €. Dem gegenüber standen 
Ausgaben von rd. 2.396.796 €, wobei der Aufwandsbereich  
hauptsächlich durch Personalkosten belastet wurde. 
Für 2019 wird mit einem Gewinn von 36.000 €, wie im Erfolgsplan 
dargestellt, gerechnet. 

2. Wirtschaftsjahr 2020 

Der Erfolgsplan 2020 sieht einen Gewinn in Höhe von 10.000 € vor. Die 
voraussichtlichen Einnahmen belaufen sich auf 2.804.000 €, dem 
gegenüber stehen Ausgaben in Höhe von 2.794.000 €. Der 
Aufwandsbereich wird hauptsächlich durch  Personalkosten in Höhe von 
1.902.000 € (Vorjahr 1.818.000 €) belastet. Die Kostensteigerungen im 
Personalbereich sind in der geplanten Stellenmehrung begründet. 
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Der Vermögensplan 2020 wird  durch folgende Maßnahmen belastet: 

Grundstücke und Bauten 

Verlagerung Betriebshof 355.000 € 
Belastetes Bodenmaterial – Entsorgung 60.000 € 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 

Büro- und EDV-Ausstattung 8.000 € 
Fahrzeug / Anbaugeräte 70.000 € 
Tankstelle Diesel Betriebshof  55.000 €  
Schrankenanlage Betriebshof 15.000 € 
Betriebs-, Werkstatt- und Büroeinrichtung 10.000 € 
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung  
(u. a. Arbeitsschutz und Unfallverhütung)  5.000 € 
Büroausstattung und Sozialräume 5.000 € 
Werkzeug und Geräte 15.000 € 

Kreditwirtschaft

Der Posten Kreditwirtschaft belastet den  
Vermögensplan 2020 mit Tilgungen von Krediten 304.000 € 

Volumen des Erfolgsplanes (Vorjahr 2.585.000 €) 2.804.000 € 

Volumen des Vermögensplanes (Vorjahr 1.169.000 €) 902.000 € 

In 2018 und 2019 wurden im Wirtschaftsplan insgesamt 5.930.000 € 
Finanzierungsmittel für die Verlagerung des Betriebshofes 
eingestellt. Insgesamt werden Finanzierungsmittel in Höhe von 
6.285.000 € für den neuen Betriebshof benötigt. Die Restfinanzierung 
in Höhe von 355.000 € erfolgt im Wirtschaftsjahr 2020. 

In der mittelfristigen Erfolgsplanung der Jahre 2020 bis 2024 wird 
mit einem Gewinn in Höhe von 64.000 € gerechnet. 
Der Gesamtbetrag der Erträge beträgt in den Jahren 2020 bis 2024 = 
14.212.000 €. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 14.148.000 € 
gegenüber. 

Die geplanten Ausgaben können in 2020 nicht in vollem Umfang vom 
Eigenbetrieb Betriebshof finanziert werden, sodass in 2020 eine 
Kreditaufnahme in Höhe von 530.000 € erfolgen muss. Der Kreditbetrag 
im Wirtschaftsplan 2020 über 530.000 € beinhaltet die 
Restfinanzierung des Neubaus Betriebshof in Höhe von 355.000 €, der 
erst in 2020 zur Genehmigung und Auszahlung ansteht. 

Die langfristigen Fremdmittel werden in 2020 um 304.000 € geplante 
Tilgungen abgebaut, sodass sich insgesamt in 2020 eine Netto-
Neuverschuldung von  226.000 € ergibt. 

Kreditwirtschaft 
Der voraussichtliche Schuldenstand beträgt zum 1. Januar 2020 rd. 
7.629.466 € (1. Jan. 2019 rd. 6.013.493 €). 



Kreditaufnahme 
959.000 €

Abschreibungen 
1.892.000 €

Gewinne 
64.000 €

mittelfristiger Finanzplan 2020-2024 Teil 2/2 -
Einnahmebereich

Investitionen
6.492.000 €

Darlehenstilgung
1.507.000€

mittelfristiger Finanzplan 2020-2024 Teil 1/2 -
Ausgabenbereich
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Stellenübersicht 

Um den anstehenden Arbeitsanforderungen an den Betriebshof auch zukünftig 
gerecht zu werden, wurden im Stellenplan 2020 vier zusätzliche Stellen  
(2 Stellen für den Allgemeinbetrieb, 2 Stellen für den gärtnerischen 
Bereich) eingestellt.  
Aufgrund des anstehenden Bewerbungsverfahren rechnet die Betriebsleitung 
mit den Stellenbesetzungen frühestens zum Sommer 2020.  
Die voraussichtlichen Personalkosten für diese vier neuen Stellen 
belaufen sich auf ca. 96.000 Euro in 2020. Die entsprechenden 
Personalaufwendungen sowie die Erlöse wurden im Erfolgsplan 2020 
berücksichtigt.  

Der mittelfristige Finanzplan von 2020 bis 2024 sieht Investitionen  
von 6.492.000 € (bereitgestellt bis 2019 sind 5.958.000 €) und 
Darlehenstilgungen von 1.507.000 € vor. Die Investitionen sind 
hauptsächlich in der Verlagerung des Betriebshofes in die Alte 
Rottenburger Straße (6.285.000 €) begründet. 

Zur Finanzierung   dieser  Ausgaben  stehen   Abschreibungen   von  
1.892.000 € und Gewinne aus Erfolgsplänen in Höhe von 64.000 € 
gegenüber. Die Finanzierungslücke von 959.000 € muss mit 
langfristigen Fremdmitteln gedeckt werden. 
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Erfolgsplan 

2020
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Vermögensplan 

2020 



- 12 - 



- 13 - 

Finanzplan 
für den  

Planungszeitraum 
2020 -  2024 
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Schuldendienst  

2020 
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Stel lenübersicht  

2020 
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Jahresabschluss 

2018 
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